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1. Geltungsbereich/Geltungszeitraum 

 

Gemäß § 12 der Ordnung der Research Academy vom 12. Oktober 2012 

verfügt die Research Academy über eine Geschäftsstelle. Die ihr ange-

hörend en Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen unterstehen dem Leiter der 

Research Academy Leipzig und führen die laufenden Geschäfte. Insbe-

sondere obliegen ihnen die Organisation des Qualifikationsprogramms, 

die außerfachliche Betreuung der Doktoranden/Doktorandinnen und der 

effektive Einsatz der Ressourcen, die der Research Academy Leipzig zur 

Verfügung stehen. 

Diese Ordnung regelt die Übertragung der Leitung der Geschäftsstelle der 

Research Academy an einen Geschäftsführer. Er ist Mitglied oder Ange-

höriger der Universität und durch Erfahrung im Bereich der Qualifika-

tionsmaßnahmen für Nachwuchswissenschaftler ausgewiesen. Er darf 

nicht dem Direktorium der Research Academy angehören. Der Geschäfts-

führer kann, muss aber nicht hauptamtlich tätiger Mitarbeiter in der 

Geschäftsstelle sein. 

Die Entscheidung zur Übertragung der Leitungsaufgaben trifft der 

Prorektor für Forschung und Nachwuchsförderung als Leiter der Research 

Academy für die Dauer seiner Amtszeit. 
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2. Aufgaben des Leiters der Geschäftsstelle 
 

Der Geschäftsführer ist damit Leiter der Geschäftsstelle der Research 

Academy und unterstützt den Prorektor für Forschung und Nachwuchs-

förderung als Leiter der Research Academy bei der Wahrnehmung der 

unter § 6 Abs. 2 der Ordnung der Research Academy Leipzig vom 12. 

Oktober 2012 genannten Aufgaben. Der Prorektor für Forschung und 

Nachwuchsförderung ist dem Geschäftsführer gegenüber hinsichtlich der 

Tätigkeit als Leiter der Geschäftsstelle weisungsbefugt. 

 

Die hauptamtlich tätigen Mitarbeiter werden von dem Geschäftsführer 

fachlich angeleitet. Soweit die Mitarbeiter Koordinationsaufgaben für 

Graduiertenzentren und das Leibniz-Programm übernehmen, werden sie 

darin von dem Direktor des entsprechenden Graduiertenzentrums bzw. 

vom Leiter des Leibniz-Programms fachlich angeleitet. 

 

Zur Absicherung der Kontinuität der Arbeit der Geschäftsstelle findet in 

der Regel wöchentlich bis 14-tägig eine gemeinsame Sitzung unter 

Leitung des Geschäftsführers mit den hauptamtlich beschäftigten Mit-

arbeitern der Geschäftsstelle statt. Über die Ergebnisse wird ein Protokoll 

angefertigt. Die Protokolle liegen beim Geschäftsführer vor. 

 

Es finden regelmäßige Abstimmungen zwischen dem Prorektor für For-

schung und Nachwuchsförderung und dem Geschäftsführer statt. 

 

Der Prorektor für Forschung und Nachwuchsförderung als Vorsitzender 

des Direktoriums der Research Academy lädt den Geschäftsführer als 

ständigen Gast zu den Beratungen des Direktoriums. 

 

 
3.  Inkrafttreten 
 

Die Geschäftsordnung wurde vom Rektorat am 23. Oktober 2014 erlassen 

und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-

machungen der Universität Leipzig in Kraft. 

 

 

Leipzig, den 6. November 2014 

 
Professor Dr. med. Beate A. Schücking 

Rektorin 
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